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§ 13

(1) Die Volkskammer ist beschlußfähig, wenn mehr als die 
Hälfte der Abgeordneten anwesend ist. (Artikel 63 Absatz 1 
der Verfassung)

(2) Die Volkskammer faßt ihre Beschlüsse mit Stimmen
mehrheit. Verfassungsändernde Gesetze sind beschlossen, 
wenn mindestens zwei Drittel der gewählten Abgeordneten 
zustimmen. (Artikel 63 Absatz 2 der Verfassung) Das 
gleiche gilt für Beschlüsse gemäß Artikel 64 der Verfassung.

(3) Ein Antrag auf Feststellung der Beschlußunfähigkeit ist 
nur vor Beginn einer Abstimmung zulässig. Bei Abstimmun
gen über Schluß oder Vertagung einer Beratung ist ein An
trag auf Feststellung der Beschlußunfähigkeit unzulässig.

§14

Auf Verlangen müssen die Mitglieder des Ministerrates zu 
Gegenständen der Tagesordnung während der Beratung auch 
außerhalb der festgelegten Reihenfolge der Redner gehört 
werden.

§15

(1) Vor Eintritt in die Tagesordnung oder an ihrem Schluß 
können Erklärungen der Fraktionen, des Präsidiums, des 
Staatsrates und des Ministerrates abgegeben werden.

. (2) Das Präsidium, der Staatsrat und der Ministerrat kön
nen der Volkskammer während ihrer Tagung jederzeit Mit
teilungen machen.

§16

Die Beratung von Gesetzesvorlagen kann in mehreren 
Lesungen erfolgen.

§17

(1) Ein Antrag auf Schluß der Beratung über einen Gegen
stand kann jederzeit gestellt werden.

(2) Wenn kein Redner mehr gemeldet ist, schließt der Prä
sident die Beratung.

§18

(1) Nach der Beratung erfolgt die Abstimmung über An
nahme oder Ablehnung der Anträge und Vorlagen.

(2) Der Präsident legt der Volkskammer die Anträge zur 
Abstimmung vor und bestimmt, in welcher Reihenfolge über 
sie abgestimmt werden soll.

§19

(1) Das Präsidium stellt das Abstimmungsergebnis fest, das 
durch den Präsidenten bekanntgegeben wird.

(2) Wird die Richtigkeit des festgestellten Ergebnisses einer 
Abstimmung angezweifelt, hat das Präsidium das Ergebnis 
nachzuprüfen und gegebenenfalls zu berichtigen.

§20

(1) Die von der Volkskammer verabschiedeten Gesetze und 
gefaßten Beschlüsse werden vom Präsidenten der Volks
kammer ausgefertigt.

(2) Die Gesetze werden dem Vorsitzenden des Staatsrates 
übermittelt, der sie innerhalb eines Monats im Gesetzblatt

der Deutschen Demokratischen Republik verkündet. (Arti
kel 65 Absatz 4 der Verfassung)

(3) Gesetze treten am 14. Tage nach ihrer Verkündung in 
Kraft, soweit sie nichts anderes bestimmen. (Artikel 65 Ab
satz 5 der Verfassung)

(4) Beschlüsse der Volkskammer werden durch den Präsi
denten der Volkskammer im Gesetzblatt der Deutschen De
mokratischen Republik veröffentlicht.

§21

(1) Über die Verhandlungen der Volkskammer wird ein 
stenographisches Protokoll geführt.

(2) Das Protokoll ist spätestens drei Tage nach Schluß der 
Tagung den Abgeordneten, Mitgliedern des Staatsrates und 
des Ministerrates auf Verlangen zur Einsicht vorzulegen. 
Wird innerhalb weiterer drei Tage kein schriftlicher Antrag 
auf Berichtigung des Protokolls gestellt, so gilt es als geneh
migt.

/
»(3) Im Zweifelsfalle entscheidet das Präsidium über die 

Niederschrift des Protokolls.

(4) Rednern ist das Protokoll ihrer Reden spätestens zwei 
Tage nach der Tagung zuzustellen. Sie sind verpflichtet, das 
Protokoll ihrer Reden durchzusehen und binnen weiterer 
zwei Tage, vom bestätigten Empfang ab gerechnet, zurück
zugeben.

II. Das Präsidium der Volkskammer

§22

(1) Die Volkskammer wählt auf ihrer ersten Tagung für die 
Dauer der Wahlperiode das Präsidium der Volkskammer. 
(Artikel 55 Absatz 1 der Verfassung)

(2) Das Präsidium leitet die Arbeit der Volkskammer ge
mäß dieser Geschäftsordnung. (Artikel 55 Absatz 2 der Ver
fassung)

§23

(1) Das Präsidium besteht aus dem Präsidenten der Volks
kammer, einem Stellvertreter des Präsidenten und weiteren 
Mitgliedern. (Artikel 55 Absatz 1 der Verfassung)

(2) Im Präsidium ist jede Fraktion vertreten.

(3) Den Präsidenten vertritt sein Stellvertreter. Ist dieser 
verhindert, so vertritt ihn nach freier Vereinbarung ein an
deres Mitglied des Präsidiums.

§24

(1) Das Präsidium ist beschlußfähig, wenn mindestens die 
Hälfte seiner Mitglieder anwesend ist. Das Präsidium faßt 
seine Beschlüsse mit Stimmenmehrheit.

(2) Die Vorsitzenden der Fraktionen sind auf Verlangen zu 
den Sitzungen des Präsidiums hinzuzuziehen.

(3) Der Vorsitzende der Fraktion oder sein Vertreter ist zu 
den Sitzungen des Präsidiums einzuladen, wenn das betref
fende Mitglied der Fraktion im Präsidium an der Teilnahme 
verhindert ist.

(4) Zur Beratung über den Tagungsablauf der Volkskam
mer können Vertreter von Ausschüssen vom Präsidium hin
zugezogen werden.


